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1531 [Dezember 19 . ] Zinstag vor St . Thomas A
MANDAT DER IM THURGAU REGIERENDEN ORTE UEBER DAS VERHAELTNIS

DER KONFESSIONEN UNTEREINANDER

Aufgrund der Tatsache , dass es im Thurgau sowohl Orte wie
Privatpersonen gebe , die an ihrem alten Glauben festhalten
möchten und deshalb allerhand Drangsalen ausgesetzt seien,
beschliessen die durch den kürzlich zustandegekommenen Frieden
wiederum versöhnten X Orte den Erlass folgenden Mandates : Ein
jeder Untertan habe das Recht zu glauben , was er meine vor
seinem Gewissen verantworten zu können . Den Katholiken sei

der Besuch der Messe zu gestatten , doch dürfe niemand dazu



gezwungen werden . Ganz allgemein müsse der Landfriede gehalten

werden . Schmähungen wegen des Glaubens seien unstatthaft . Wer

sich Uebertretungen zuschulden kommen lasse , werde an Leib

und Gut bestraft.

Gegeben in Baden und zur Beglaubigung mit dem Siegel von Land¬

vogt Konrad Bachmann versehen.

Kopie
AH 19 , 7- 8 - Blatt 7V und 8r  leer
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